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Leitlinien und Regeln zur Nutzung digitaler Endgeräte in der Oberstufe 

Wir als Schulgemeinde - Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte des HAG - legen 
Wert auf direkte Begegnungen, Kommunikation und ein förderliches Lernklima, gerade im 
digitalen Zeitalter. Dafür schaffen wir einen geschützten Raum und regeln den Umgang 
mit digitalen Endgeräten für alle am Schulleben Beteiligten.   
  
• Den Hinweisen auf Inhalte, Datenschutz und Sicherheit ist nachzukommen. Die 
Passwortweitergabe für das schulische WLAN und andere schulische Accounts ist 
untersagt. 

• Wenn der konkrete Verdacht besteht, dass über das digitale Endgerät strafbare Inhalte 
genutzt werden, kann die Schule die Polizei einschalten.  

➢ Insbesondere die Persönlichkeitsrechte (§201 Strafgesetzbuch1) und die Regeln 
der digitalen Kommunikation (siehe Homepage, Kommunikationskonzept) sind 
stets zu wahren. 

• Die Schüler*innen stellen sicher, dass die Tablets stets mit ausreichend geladenem 
Akku in die Schule mitgebracht werden.  

➢  Nicht ausreichend aufgeladene oder vergessene Tablets sind wie nicht-
mitgebrachtes Unterrichtsmaterial zu betrachten und unterliegen 
dementsprechend den gleichen Konsequenzen. (Eine Powerbank könnte hier für 
manche hilfreich sein.) 

• Die Tablets sind in der Schule grundsätzlich stummzuschalten, es sei denn, die 
Lehrkraft bestimmt etwas anderes. 

• Die Nutzung während des Unterrichts wird in der Regel von der Lehrkraft mittels 
entsprechender Apps (z.B. Classroom-App) reglementiert. Die entsprechende 
Verwendung durch die Schüler*innen ist verpflichtend. 

• Die Tablets sind während der Schulzeit für schulische Zwecke bestimmt. 
Dementsprechend ist während der Schulzeit das Spielen von Computerspielen, das 
Streamen von Musik und Filmen, das Downloaden von Daten und die Nutzung von 
Social Media untersagt. Die Lehrkraft kann einzelne Verbote zu schulischen Zwecken 
zeitbegrenzt aufheben. 

• Die schulischen Endgeräte dürfen weder mutwillig noch vorsätzlich beschädigt 
werden. Mit dem eigenen Tablet und dem der Mitschüler*innen ist vorsichtig und 

 
1 Recht am eigenen Bild sowie am nicht öffentlich gesprochenen Wort, d.h. es ist nicht gestattet Fotos, 
Videos und Tonmitschnitte von anderen Personen ohne deren ausdrückliche Zustimmung anzufertigen 
oder zu verbreiten. 
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sorgsam umzugehen. Es wird die Verwendung einer Tablet-Hülle und einer Schutzfolie 
empfohlen.  

• Die sichere Aufbewahrung der digitalen Endgeräte liegt in der Verantwortung der 
Schülerinnen und Schüler. Es empfiehlt sich diese in den Pausen im verschlossenen 
Klassenraum aufzubewahren oder in der Tasche mit sich zu führen. Die Schule 
übernimmt keine Haftung, weder für Beschädigung noch für Diebstahl. 

• Während des Sportunterrichts werden die Tablets entweder in den angemieteten 
Schließfächern eingeschlossen oder mit in die Sporthalle genommen und in dem für 
Wertgegenstände vorgesehenen Behälter aufbewahrt. 

• In den Freistunden oder der Mittagspause ist eine den oben genannten Regeln 
unterliegende private Nutzung in ausgewiesenen Räumen (EVA-Räume, Q-Raum, 
Oberstufenarbeitsraum) gestattet. Im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme sind 
beim Abspielen von Ton- und Videosequenzen Kopfhörer zu nutzen.  

 

Zuwiderhandlungen 

Über die bereits oben genannten Konsequenzen hinaus können je nach Häufigkeit und 
Ausmaß der Zuwiderhandlung verschiedene Maßnahmen greifen, wie z.B.: 

• Bei nicht-bestimmungsgemäßem Gebrauch des Tablets im Unterricht kann die 
Lehrkraft die weitere Anwendung auf Dauer der Unterrichtsstunde verbieten. Die 
Lehrkraft kann die anschließende Übertragung der handschriftlichen Mitarbeit fordern. 

• Bei mehrfachen oder schwerwiegenden Verstößen gegen diese Nutzungsordnung 
werden erzieherische Einwirkungen nach § 53 Absatz 2 SchulG ergriffen. 

 

Der folgende Abschnitt ist unterschrieben bei der Stufenleitung abzugeben: 

 
Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________________ 

➢ Hiermit bestätigen wir/bestätige ich, dass wir/ich die oben aufgeführten Punkte 
zur Kenntnis genommen und sie mit dem Sohn/der Tochter besprochen wurden. 

______________________________________  ___________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte   Ort, Datum 

➢ Hiermit bestätige ich, dass ich die oben aufgeführten Punkte gelesen habe und 
mich an die Vorgaben halten werde. 

______________________________________  __________________________________ 
Unterschrift Schüler*in     Ort, Datum 
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